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Das vorliegende Buch ist hochaktuell. Es behandelt wichtige Fragen im Hinblick auf die 
Gestaltung, Akzeptanz und aktive Zustimmung zu unserer Demokratie. Eine zentrale Frage 
lautet: Wie kann es einer Regierung gelingen, ihrer programmatischen Gestaltungsaufgabe 
gerecht zu werden und den zur erfolgreichen Durchführung ihrer Politik notwendigen ge-
sellschaftlichen Konsens zu organisieren?  

Seit einigen Jahren schwindet das Vertrauen der Menschen in die Politik, drängende 
Probleme lösen zu können. Mit dem Vertrauensverlust wächst auch die Demokratieskepsis. 
Vertrauen und Problemlösungskompetenz zurückzugewinnen, gehört daher zu einer der 
vordringlichsten Aufgaben politischer Führung. Die in Forschung und Praxis entwickelten 
konzeptionellen Ansätze von modernem Regieren und Good Governance sind in dieser 
Hinsicht keine Leerformeln. Sie legen es der Regierungsspitze nahe, Politikprozesse parti-
zipativ, dialogisch, gemeinwohlorientiert, effizient und in demokratischer Verantwortlich-
keit zu gestalten. Gerade über komplexe Fragen, die für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt von großer Bedeutung sind, sollte unter Berücksichtigung der vorhandenen und rele-
vanten Expertise, der gewachsenen Wissensbestände sowie möglichst aller davon betroffe-
nen Gruppen öffentlich beraten werden. 

Zuwanderung und Integration, die Politikbereiche auf die sich die Studie von Jan 
Schneider bezieht, behandeln diese Art komplexer Fragen. Sowohl auf nationaler als auch 
auf europäischer sowie internationaler Ebene ist die Migrationspolitik in den letzten Jahren 
zu einem höchst relevanten und kontrovers diskutierten Thema geworden. Regierungen 
haben erkannt, dass Zuwanderung nicht allein der defensiven Kontrolle, sondern auch der 
aktiven Steuerung und Gestaltung bedarf. Dies ist zum einen auf fundamentale Eigeninte-
ressen der Aufnahmeländer zurückzuführen. Das betrifft die Lösung nationaler und interna-
tionaler Probleme mit Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Kulturen der Welt. 
Das gilt für Wissenschaft und Technik, Wirtschaft und Umwelt, Zusammenleben mit unter-
schiedlichen Kulturen und Religionen. Es besteht ein Fachkräftemangel in bestimmten 
Branchen und es gilt für die allermeisten Industriestaaten, den Geburtenrückgang mit sei-
nen Auswirkungen durch begrenzte Zuwanderung abzumildern. Zum anderen ist Migration 
stets auch ein Ausdruck struktureller Ungleichheit bzw. ungleicher Chancenverteilung in 
verschiedenen Regionen der Welt. Mehr und mehr wird deutlich, dass neben der kurzfristi-
gen Aufnahme von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen sowie der Asylgewährung für 
politisch Verfolgte auch Perspektiven für jene Menschen geschaffen werden müssen, die in 
anderen Teilen der Welt in ihrer persönlichen Freiheit oder ihren Entwicklungsmöglichkei-
ten eingeschränkt sind und nach besseren Lebensbedingungen streben. In der Ermöglichung 
und allgemeinverträglichen Gestaltung von Einwanderung, Transitmigration und Rück-
wanderung liegt eine Chance, solche Disparitäten auszugleichen und die europäischen Wer-
te Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit glaubhaft auch nach außen zu vertreten. 
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Dies verweist auf die zweite Seite der Medaille: die Anerkennung der Einwanderungssitua-
tion und die Gestaltung der Integration in einer de facto multikulturellen Gesellschaft. In-
tegration darf keine Einbahnstraße sein und ausschließlich Adaptionsleistungen oder gar 
weitgehende Assimilation der Zuwanderer verlangen. Vielmehr sollte sie Einwanderern wie 
Mitgliedern der aufnehmenden Gesellschaft gleichermaßen ermöglichen, aufeinander zuzu-
gehen und voneinander zu lernen. Dazu gehört es, zunächst die Versäumnisse der Vergan-
genheit abzuarbeiten und Grundvoraussetzungen für die Integration der zweiten und dritten 
Generation von Migranten zu schaffen. Den Zugewanderten werden dabei zahlreiche 
Pflichten auferlegt: Sie haben den Erwerb von Sprachkenntnissen, die Vertrautheit mit 
deutscher Kultur und Geschichte, die Anerkennung unserer freiheitlich-demokratischen 
Ordnung bzw. ihrer Werte und Normen nachzuweisen. Andererseits soll ihr Anderssein, ihr 
kultureller und religiöser Hintergrund berücksichtigt und integriert werden. Vielfalt – das 
Multikulturelle – soll seinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Denn schließlich ist es 
eine Zukunfts- und Überlebensfrage, wie wir uns auf weltweite Veränderungen einlassen 
und klären, welche Kenntnisse und Fähigkeiten wir brauchen, um an der Globalisierung, 
der weltweiten Vernetzung und den wechselseitigen Abhängigkeiten gestaltend teilzuha-
ben. Die Integration der Migranten und praktizierte kulturelle Vielfalt eröffnen positive 
Perspektiven in diesem Prozess: Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz gehören 
heute zu den Basisqualifikationen wie die kulturellen Elementartechniken Rechnen, Lesen 
und Schreiben. 

In Deutschland wurden Migranten und Migrantinnen bislang aber primär als schwa-
che, hilfsbedürftige Menschen wahrgenommen, die wenig, ja zu wenig zu unserem 
Wohlstand und unserer Zukunftsfähigkeit beitragen. Zum notwendigen Empowerment ge-
hört daher einerseits die Stärkung der Rechtspositionen der Zuwanderer, zum anderen ein 
Umdenkungsprozess innerhalb der Mehrheitsgesellschaft: Vielfalt der Kulturen und Religi-
onen stellt eher eine Bereicherung denn eine Gefahr dar, Integration ist nicht ausschließlich 
die Bringschuld der Migranten sondern ein Prozess mit Veränderungen auf beiden Seiten. 

 
Wie im politischen Raum über diese Fragen diskutiert wurde und wird, behandelt die Stu-
die von Jan Schneider. Sie befasst sich mit der deutschen Migrationspolitik seit der Anwer-
bung der ersten ausländischen Arbeitnehmer in den 1950er Jahren – lange Zeit »Gastarbei-
ter« genannt – bis hin zum Zuwanderungsgesetz von 2004 und dem 2007 erarbeiteten Nati-
onalen Integrationsplan. Den Schwerpunkt legt der Autor dabei auf das Zustandekommen 
politischer Entscheidungen und Maßnahmen im Zusammenspiel zwischen der Regierung 
als gestaltender Instanz, den sonstigen am politischen Prozess beteiligten Akteuren und der 
Gesellschaft – die Politikberatung im weitesten Sinn. Die Retrospektive macht deutlich, 
dass Beratung und Entscheidung über migrationspolitische Fragen bis weit in die 1990er 
Jahre hinein ganz überwiegend Sache der Ministerialbürokratie, vor allem der Innenressorts 
von Bund und Ländern, sowie der Behörden der Arbeitsverwaltung war. 

Die vom damaligen Bundesinnenminister im Jahr 2000 eingerichtete Unabhängige 
Kommission »Zuwanderung« – sie steht im Zentrum der Analyse – stellte im Hinblick auf 
die Wege der Beratung und Entscheidungsvorbereitung eine Zäsur da. Erstmals wurde ein 
Gremium berufen, das nicht vorrangig aus Mitgliedern der Ministerialverwaltung oder Par-
teipolitikern zusammengesetzt war, sondern Wirtschaft, Gewerkschaften, Kirchen, Verbän-
de und Wissenschaft gleichermaßen umfasste. Die Kommission erreichte in weiten Berei-
chen einen Konsens und machte der Politik umfassende Vorschläge für einen Paradigmen-
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wechsel vom Anwerbestopp zur gesteuerten arbeitsmarktorientierten Zuwanderung. Für die 
Gestaltung von Zuwanderung und Integration entwickelte sie ein Gesamtkonzept, das der 
humanitären Verantwortung gerecht werden, zur Sicherung des Wohlstandes beitragen 
sowie das Zusammenleben von Deutschen und Zuwanderern verbessern und die Integration 
fördern sollte.  

Die Vorschläge fanden allerdings im Bereich der Maßnahmen zur Steuerung und Ge-
staltung der Zuwanderung im Gesetz, mit Ausnahme der Zielgruppe Hochqualifizierter, 
Selbstständiger und Studierender, keinen Niederschlag. Der Anwerbestopp wurde aufrecht-
erhalten, ein Bedarf an Fachkräften in bestimmten Branchen bestritten. Die Gründe dafür 
waren vielfältig und lagen nicht zuletzt auch in ungünstigen politischen Konstellationen. 
Heute wird jedoch deutlich, dass die Unabhängige Kommission »Zuwanderung« bereits 
2001 zahlreiche Themen angesprochen hat, die nunmehr geregelt werden oder über die eine 
Debatte wieder neu entbrannt ist – wie etwa das Problem der so genannten Kettenduldun-
gen bzw. des Bleiberechts, die Situation der undokumentierten Migranten und ihrer Kinder, 
die Zuwanderung von Fachkräften oder auch ein Punktesystem zur Zuwanderungs-
steuerung. 

Einen weiteren wichtigen Aspekt beleuchtet die vorliegende Studie: die kontrovers 
diskutierte Frage des Zusammenspiels von Politikberatung und parlamentarischer Demo-
kratie. Deutlich wird, dass von der Regierung eingesetzte, aber unabhängig arbeitende 
Kommissionen, wie die von mir geleitete Zuwanderungskommission eine war, in ihrer 
Beratungstätigkeit weder die zentralen Regierungsaufgaben noch das Parlamentshandeln 
ersetzen. Sie sind primär eine Vor- oder Zuarbeit; die endgültigen, verfassungsmäßigen 
Entscheidungswege und -prozeduren bleiben unangetastet. Zu einem demokratisch wertvol-
len und wirkungsvollen Element des kooperativen – und nicht nur des rein repräsentati-
ven – Regierens werden Kommissionen insbesondere dann, wenn neben wissenschaftlicher 
und fachlicher Expertise auch die Zivilgesellschaft beratend eingebunden wird. 

Die dauerhafte Einrichtung eines unabhängigen Sachverständigenrates der Regierung 
oder des Parlaments für Zuwanderung und Integration, der neben der Bereitstellung wissen-
schaftlicher Expertise für die Migrationspolitik auch solche Aufgaben hätte wahrnehmen 
können, ist in Deutschland vorerst gescheitert. Im November 2008 wurde jedoch ein von 
der Politik unabhängiger Sachverständigenrat durch ein Stiftungskonsortium – eine Initiati-
ve der Mercator-Stiftung – eingerichtet.  

Andererseits sind die Deutsche Islamkonferenz sowie die Integrationsgipfel wichtige 
Elemente des Dialog-orientierten Regierens, das einerseits Expertenwissen aggregiert und 
zum anderen zivilgesellschaftliche Partizipation ermöglicht. Sie fokussieren jedoch auf 
wechselseitige Selbstverpflichtungen im Hinblick auf integrations- und religionspolitische 
Fragen. Um den Richtungswechsel bezüglich einer gleichsam an den Bedürfnissen poten-
tieller Migranten orientierten wie nach nationalstaatlichen Interessen ausgerichteten Zu-
wanderungssteuerung zu vollziehen, bedarf es jedoch einer stärkeren Diskussion auch die-
ses Teilbereiches. Welche Zuwanderer sollen nach Deutschland kommen und wie soll diese 
Zuwanderung geregelt werden? Migrationspolitik bleibt halbherzig, wenn Integration ein-
gefordert aber der Anwerbestopp aufrecht erhalten wird. Es fehlt die gemeinsame Anstren-
gung, wie die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt und flexiblere Lösungen in diesem Bereich 
von Politik und Wirtschaft an die Bevölkerung herangetragen werden können, so dass sie 
die Vorteile einer begrenzten Öffnung erkennen und akzeptieren können. So lange überwie-
gen Zuwanderungsskepsis und eine eher restriktive Haltung, die immer noch auf latenten 
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Überfremdungsängsten basiert, aber auch aus dem Versuch seitens der Politiker resultiert, 
eben diese Ängste und Abwehrhaltungen in Wählerstimmen umzumünzen. Um Fortschritte 
zu machen, bedarf es politischer Führungsarbeit und einer breiten Einbindung verschiede-
ner Akteure in die Debatte. Aufbauend auf Gremien wie Zuwanderungskommission, Islam-
konferenz und Integrationsgipfel müssen die Beratungsformen weiterentwickelt werden, 
um Migrations- und Integrationspolitik glaubwürdig zu verbinden. 

Auch die Arbeit der vom früheren Generalsekretär der UNO Kofi Annan eingesetzten 
Weltkommission für internationale Migration 2004/2005 legt dies nahe: Zeitgemäße Bera-
tung und Entscheidung über migrationspolitische Fragen ist nur dann nachhaltig und demo-
kratieverträglich, wenn Regierungen in einen möglichst intensiven und offenen Dialog mit 
Experten, Bürokratie und Verwaltungen, Nichtregierungsorganisationen, Wirtschaft, Ge-
werkschaften und der Zivilgesellschaft treten. Und zur Zivilgesellschaft gehören – dies gilt 
sowohl für die nationale Ebene als auch im europäischen Rahmen oder darüber hinaus im 
globalen Maßstab – selbstverständlich auch Vertreterinnen und Vertreter der Migranten 
selbst. Kofi Annan sah die Aufgabe von Politik und Gesellschaft in den Staaten der Welt 
darin, Win-Win-Situationen zu schaffen – d.h. für Aufnahmegesellschaften, die Herkunfts-
länder, die Migrantinnen und Migranten selbst. Diese Zukunftsaufgabe erfordert die An-
strengung aller Beteiligten und Verantwortlichen. 



Einleitung 
 
Do Commissions Matter? 
 
 
 
 
 
 
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert galt die deutsche Migrationspolitik als dringend re-
formbedürftig. Die 1980er Jahre waren als »verlorenes Jahrzehnt« (Klaus J. Bade) verstri-
chen. Bis auf die späte Reform des Ausländergesetzes 1990 hatte es in 16 Jahren bürger-
lich-liberaler Bundesregierungen keinerlei grundlegende Politikinnovation in einem durch 
fortgesetzte Einwanderung und damit assoziierter rechtlicher und integrationspolitischer 
Problemstellungen hochgradig regelungsbedürftigen Politikfeld gegeben. Das »rot-grüne 
Projekt« versprach einen klaren Politikwechsel: Die überfällige, von der Regierung Kohl 
über Jahre verschleppte Ablösung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1913 
zugunsten eines modernen ius-soli-Staatsbürgerschaftsrechts stand auf der Agenda. Ein 
Einwanderungsgesetz sollte folgen. Doch der neuen Bundesregierung gelang es nicht, in 
der Öffentlichkeit in ausreichendem Maße Akzeptanz für ihr Vorhaben oder einen Konsens 
über dessen Inhalte zu schaffen. Mit einer Unterschriftenkampagne mobilisierte die CDU 
rund fünf Millionen Bürger gegen die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts und gewann 
die hessische Landtagswahl 1999. Folge war der Verlust der bis dato zur rot-grünen Koali-
tion im Bund konformen Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat, so dass die Reform beinahe 
scheiterte. Nach parteiübergreifenden Verhandlungen trat am 1. Januar 2000 zwar ein neues 
Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft, die ursprünglichen Reformideen verwirklichte es je-
doch nur ansatzweise. Ein Gesetz zur Regelung der Einwanderung schien darüber in weite 
Ferne gerückt. 

Am 12. Juli 2000 – kurz nach Aufbrechen einer unerwarteten Debatte über den Man-
gel an Fachkräften in der deutschen IT-Wirtschaft – berief der damalige Bundesinnenminis-
ter Otto Schily im Einvernehmen mit Bundeskanzler Schröder und dem Koalitionspartner 
Bündnis 90/Die Grünen unter viel Aufsehen eine Unabhängige Kommission »Zuwande-
rung«. Unter Leitung der langjährigen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sollte das 
Gremium praktische Empfehlungen für eine neue Zuwanderungspolitik vorlegen. Die so 
genannte Süssmuth-Kommission, die bezüglich der Beratung migrationspolitischer Sach-
verhalte in Deutschland eine Zäsur markierte, ist der Hauptgegenstand dieses Buches.  

Im Jahr zuvor hatte die Bundesregierung ein ähnliches Gremium zur Reform der Bun-
deswehr (Weizsäcker-Kommission) installiert und bereits 1998 das Bündnis für Arbeit, 
Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit initiiert. Nach der Berufung der Süssmuth-
Kommission regte sich breite, zunächst primär im politisch-publizistischen, später auch im 
rechts- und politikwissenschaftlichen Bereich geäußerte Kritik1 an einem vermeintlich 

                                                           
1 vgl. beispielsweise zum ersten Bereich: Claus Leggewie, »Herrschaft per Konsens«, Die Woche Nr. 34 vom 18. 
August 2000: 8; Stefan Kornelius, »Das gezähmte Parlament«, SZ vom 28. Juli 2000: 4; Günther Bannas, »Schrö-
ders Regierungsstil geht zu Lasten der Legislative«, FAZ vom 29. Juli 2000: 12; Peter Ramsauer, »Wider die 
Kommissionitis«, Die Welt vom 4. Juli 2000: 7; Heribert Prantl, »Schröders Räterepublik«, SZ vom 19. Mai 2001: 
4; Robert Leicht, »Alles Verhandlungssache«, Die Zeit Nr. 22 vom 23. Mai 2001: 5; zum zweiten Bereich: Hans-
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neuen Regierungsstil, der die Rolle des Deutschen Bundestages als Ort demokratischer 
Willensbildung mittels extra-parlamentarischen Gremien schwäche. Von den Kritikern 
wurde die Gefahr einer maßgeblichen Vorstrukturierung oder gar Vorentscheidung politi-
scher Sachfragen durch dafür nicht legitimierte Gremien gesehen, die das Parlament ten-
denziell entmachteten und es zu einer Ratifikationsinstanz für politische Inhalte degradier-
ten, welche dem Gemeinwohl nicht unbedingt zuträglich seien. Hingegen betonte die Re-
gierungsseite vermeintliche Vorteile der außerparlamentarischen Beratungsforen.2 Das 
Novum läge in der Führung zu einem »innovativen Konsens« bei Reformprojekten in ein-
zelnen Politikfeldern. In Zeiten gestiegener Anforderungen an die Politik seien temporär 
wirksame Instrumente zu schaffen, die Blockaden überwinden, politische Willensbildung 
beschleunigen und sie auf eine breite gesellschaftliche Grundlage stellen. Aufgabe der 
Politik sei es, durch Einbeziehung möglichst vieler Akteure und der Öffentlichkeit »den 
gesellschaftlichen Dialog zu organisieren, für Transparenz zu sorgen, schwächeren Partnern 
und Minderheiten das notwendige Gehör zu verschaffen und die Ergebnisse schließlich 
gesetzgeberisch umzusetzen.« (Steinmeier 2001: 269) Während eines begrenzten Mandats 
dienten Konsensrunden, Räte und Kommissionen der Verständigung über den jeweiligen 
Sachverhalt, der Formulierung von Zielvorstellungen und der Einigung auf bestimmte Lö-
sungskorridore (vgl. ebd.: 266). 

Während die Bundesregierung also demokratischen Mehrwert sowohl auf der Input-
Seite (Transparenz, Partizipation, Responsitivät) als auch auf der Output-Seite (Effizienz, 
Konsens) reklamierte, lief die Argumentation der Kritiker von Regierungskommissionen im 
Endeffekt auf die Behauptung hinaus, diese schädigten die Demokratie hinsichtlich beider 
Legitimitätsebenen. Der Streit um Regierungskommissionen ergänzte somit im Grunde eine 
bereits ältere, zyklisch wiederkehrende Debatte um den Bedeutungsverlust des Parlaments 
im System der parlamentarischen Demokratie, die sich in der Vergangenheit an unter-
schiedlichen Diagnosen entzündete, wie z.B. am statistisch begründeten Verweis auf die 
unterlegene Position des Bundestages gegenüber der Bundesregierung bei der Einbringung 
von Gesetzen oder am Informations- und Entscheidungsvorsprung der Ministerialbürokra-
tie.3 Das Parlament selbst begegnete dem Verdacht seiner Entmündigung bzw. dem Vor-
wurf der Selbstentmachtung vordergründig stoisch. »Der Bundestag bleibt der eigentliche 
Ort der demokratischen Auseinandersetzung. Hier findet der Ernstfall der Entscheidung 
statt«, konstatierte Parlamentspräsident Wolfgang Thierse.4 Und Norbert Lammert sagte 
nach seiner Wahl in das gleiche Amt: »Gewichtige Themen werden immer wieder in 
Kommissionen vorbereitet, dadurch werden keine parlamentarischen Gestaltungsmöglich-
keiten reduziert.«5 
                                                                                                                                                     
Jürgen Papier, »Reform an Haupt und Gliedern«, FAZ vom 31. Januar 2003: 8; Ruffert (2002), Blumenthal 
(2003), Herdegen (2003), Morlok (2003), Tils & Bornemann (2004). In die Kritik wurden neben dem Bündnis für 
Arbeit und den Kommissionen von den meisten Autoren auch die Absprachen zum sog. Atomkonsens sowie 
später der im Frühjahr 2001 berufene Nationale Ethikrat einbezogen. 
2 »Politik im Konsens – das ist Gerhard Schröders Erfolgsgeheimnis« propagierte das SPD-Organ Vorwärts. Es 
erhob Schröders Stil zu einem Ausdruck »modernen Regierens im 21. Jahrhundert«, als »Einladung zum Dialog« 
in der »Konsensdemokratie«; vgl. Vorwärts Nr. 10/2000: 1, 4. 
3 vgl. dazu beispielhaft die Diagnose von Ralf Dahrendorf aus Anlass der Arbeitsaufnahme des Bundestages in 
Berlin (»Traurige Parlamente«, FAZ vom 8. September 1999) und die Replik von Peter Lösche (2000). 
4 Präsident des Deutschen Bundestages Wolfgang Thierse, BT-Pl.Pr. 15/1: 5 D; vgl. auch ders., »Eine Runde der 
Abnicker? Zum angeblichen und tatsächlichen Bedeutungsverlust des Parlaments«, FR vom 25. Juni 2001: 6. 
5 »Das Parlament hat kein Diskussionsmonopol«, Interview mit Norbert Lammert, Die Zeit Nr. 43 vom 20. Okto-
ber 2005. 
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Sowohl die Position der Bundesregierung als auch die ihrer Kritiker sind jedoch jeweils in 
sich plausibel und theoretisch begründbar, beide erfuhren auch im wissenschaftlichen Dis-
kursverlauf Unterstützung – allerdings eher durch Partialanalysen und anekdotische Evi-
denz, denn durch empirisch fundierte Forschung. Weitergehende Fragen der Politikwissen-
schaft, etwa nach dem exekutiven Strategie- und Steuerungspotenzial von Kommissionen, 
ihren faktischen Auswirkungen auf das taktische Handeln der Akteure im Politikprozess 
sowie ihre nachhaltigen Effekte auf die materielle Politik und die Institutionen im jeweili-
gen Politikfeld blieben weitgehend offen. Hier gilt: »Politikberatung durch Kommissio-
nen – ein wenig analysiertes Instrument« (Färber 2005: 132). Die vorliegende Studie ver-
steht sich als Beitrag zur Bearbeitung dieses Desiderats. 

 
 

Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse 
 
Ziel dieses Buches ist es, im umfassenden Sinne zu untersuchen, was das Einsetzen und die 
Arbeit einer Regierungskommission tatsächlich bedeuten. Es soll herausgefunden werden, 
was die Regierung mit der Installation einer Kommission bezweckt, wie diese den politi-
schen Prozess beeinflusst und welche Auswirkungen sich daraus auf das betroffene Politik-
feld und die darin vorzufindenden Modalitäten der Beratung und Entscheidung ergeben – 
kurz gesagt: ob Kommissionen »einen Unterschied machen«. Dabei werden auch mittelbare 
Folgeerscheinungen in den Blick genommen, die sich erst in zweiter oder dritter Konse-
quenz, als Ergebnis weiterer akteurspezifischer Handlungspräferenzen oder unter Berück-
sichtigung von »Hintergrundkontingenzen« ergeben. 

Die Untersuchung verfügt somit über zwei zentrale, in ihrer Bearbeitung unmittelbar 
assoziierte Gegenstände: das Regieren mit Kommissionen und die Beratungsregime in der 
deutschen Migrationspolitik. Sie versteht sich gleichermaßen als Beitrag zu einer modernen 
Regierungsforschung wie zur Politikfeldforschung. 

Da Kommissionen in dieser Untersuchung als genuiner Bestandteil des Regierens be-
trachtet werden, stellt sich zunächst die abstrakte Frage danach, was »Regieren« eigentlich 
bedeutet. Weiter ist zu klären, was im Hinblick auf die Tätigkeiten einer Regierung unter 
»modern« zu verstehen ist. In den 1960er Jahren hieß es »zunächst einmal nichts anderes 
als zeitgemäß, […] darin vereinten sich Aufbruchstimmung, Zukunftsgewißheit und Kri-
senbewußtsein gleichermaßen. […] die einfache Antwort auf die Frage, was unter ›moder-
nem Regieren‹ zu verstehen sei, hieß: Planung.« (Metzler 2005: 289, 293) Auch wenn sich 
infolge der Planungsernüchterung dieses Verständnis gewandelt hat, so sind es auch heute 
vorrangig normative Ansprüche, die mit »modernem Regieren« verbunden werden. Die 
eingangs nachgezeichnete Debatte um den Einfluss von Kommissionen auf den Deutschen 
Bundestag verweist direkt auf die zwei zentralen normativen Dimensionen demokratischen 
Regierens: seine Input- und seine Output-Legitimität. Beide Dimensionen – so eine Grund-
annahme dieses Buches – müssen stets dialektisch betrachtet werden. In einer Konzeptuali-
sierung, die auch auf Leistungsfähigkeit und Effizienz im Sinne einer Output-Legitimität 
abzielt, gelten Einbußen bei der Input-Legitimität unter einer Prämisse als hinnehmbar: 
wenn zugunsten eines nachweislichen Zugewinns auf der Output-Seite die erfolgten Abstri-
che vom demokratischen Ideal nicht unerträglich werden (vgl. Ellwein 1966: 171). Diese 
Grenzen zu bestimmen und zu diskutieren, ist nicht zuletzt Aufgabe einer pragmatistisch-
praxisorientierten Regierungsforschung. 
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Das erste Kapitel des Buches fokussiert daher auf die Regierung und ihr Handeln bzw. die 
vielfältigen Handlungsbeschränkungen für Regieren im »semi-souveränen« bzw. koopera-
tiven Staat. Da die Herstellung von Konsens sowohl ein internes Problem der Regierungs-
organisation als auch eine nach außen gerichtete Aufgabe politischer Führung darstellt, 
wird diese Dimension des Regierens explizit hinterfragt. Daraus ergeben sich u.a. folgende 
Leitfragen: Welches sind die zentralen Funktionen bzw. Aufgaben des Regierens und unter 
welchen normativen Prämissen stehen sie? Welche formalen und informellen Wege der 
Steuerung und Koordination werden beim Regieren genutzt? Welche Funktionen hat Poli-
tikberatung für das Regieren und welche Wege der Policy-Beratung führen zu politischen 
Entscheidungen? Inwiefern stehen beratende Kommissionen und allgemeine Strukturmerk-
male bzw. spezifische Handlungsaspekte des Regierens in Zusammenhang? 

Im Hinblick auf das Regieren mit Kommissionen werden mittels des gewählten Fall-
beispiels Zuwanderungskommission Thesen sowohl zu den Funktionen und zum »Funktio-
nieren« als auch zu den Auswirkungen regierungsseitig eingesetzter Beratungsgremien 
entwickelt, die nicht zuletzt auch die o.g. demokratiepolitischen Konfliktgegenstände be-
rücksichtigen und die anschlussfähig für theoretische Überlegungen bzw. weitere empiri-
sche Forschung sind. Ausgangspunkt ist eine Reihe von Fragenkomplexen, die auf Verän-
derungen von Struktur- und Handlungsabläufen gegenüber dem »herkömmlichen« Policy-
making gerichtet sind und daneben die eingangs skizzierten Legitimitätsfragen berücksich-
tigen: Welche Rolle und Funktion haben gubernative Kommissionen im Politikprozess und 
wie regiert man »mit« Kommissionen? Wie verändert sich dadurch das Regieren selbst; 
inwieweit ist also ein reflexiver Effekt von Kommissionen auf Regierungshandeln und gou-
vernementale Institutionenpolitik auszumachen? Wie »funktionieren« Kommissionen im 
Hinblick auf ihr internes organisatorisches Gefüge sowie ihre Interaktion mit Externen? 
Welche Auswirkungen hat das Kommissionsregieren auf den Willensbildungs- und Ent-
scheidungsprozess in der parlamentarischen Demokratie? Genügen Regierungskommissio-
nen grundlegenden Input- bzw. Output-orientierten Anspruchskategorien demokratischer 
Legitimität oder bedeuten sie gar eine Weiterentwicklung? Ist also das Regieren mit Kom-
missionen – um mit Fritz Scharpf (1999) zu sprechen – »effektiv und demokratisch?« 

Ausgangsüberlegung für das Buch ist, dass die Frage nach dem Regieren analytisch 
nur unter Berücksichtigung der Eigenheiten bestimmter Politikfelder, etablierter Netzwerke 
und entsprechender Dynamiken bzw. Strukturen nachvollziehbar beantwortet werden kann. 
So hat Gerhard Lehmbruch in der Neubearbeitung seiner klassischen Schrift Parteienwett-
bewerb im Bundesstaat in Anlehnung an Theodor Eschenburg darauf hingewiesen, dass 
politikwissenschaftliche Struktur- und Handlungsanalysen die entwicklungsgeschichtliche 
Dimension ihres Themas keinesfalls vernachlässigen sollten, sondern die Perspektive eines 
»historischen Institutionalismus« mit den neueren Forschungsperspektiven komplementär 
zur Anwendung kommen sollte (Lehmbruch 2000: 200; vgl. Schneider, V. 2003: 306ff.). 

Im Rahmen der Policy-Fokussierung auf die deutsche Migrationspolitik – den zweiten 
zentralen Gegenstand dieses Buches – wird die entwicklungsgeschichtliche Dimension des 
Politikfeldes explizit berücksichtigt. Hier interessiert besonders, inwieweit Politikberatung 
und Politik(vor)formulierung durch eine Kommission tatsächlich ein Novum in der deut-
schen Ausländerpolitik darstellen und welche sonstigen Entscheidungsmodi und -loci bis-
her kennzeichnend für das Politikfeld waren. Es wird ferner davon ausgegangen, dass sich 
Berufung, Struktur und Auswirkungen der Kommission unter Ausblendung des »historisch-
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institutionalistischen« Kontextes bundesrepublikanischer Migrationspolitikformulierung 
nicht ohne weiteres verstehen lassen. 

Der kritisch-analytische Blick der retrospektiven Politikfeldstudie im zweiten Haupt-
teil richtet sich auf die Verträglichkeit dieser früheren Beratungs- und Entscheidungsmoda-
litäten mit den Anforderungen demokratischer Willensbildung im parlamentarischen Sys-
tem sowie den Erfordernissen effizienten und »guten« Regierens. Die deutsche Migrations-
geschichte und die korrespondierende Zuwanderungspolitik werden also fokussiert auf das 
Handeln der Regierung sowie deren Interaktion mit anderen politischen Akteuren unter 
konsensdemokratischen Gesichtspunkten dargestellt. Diesbezüglich sind folgende Frage-
stellungen leitend: Welche Akteure konstituieren das migrationspolitische Beratungsregime 
und wie hat es sich gewandelt? Wurden unter spezifischen institutionellen Rahmenbedin-
gungen bzw. innerhalb von Teil-Politiken bestimmte Beratungs- und Entscheidungswege 
präferiert? Inwieweit ergeben sich Bezüge aus diesen früheren Konstellationen zur Bera-
tung qua Süssmuth-Kommission? Welche konkrete Bedeutung kam der Kommission inner-
halb der Zuwanderungsgesetzgebung zu und welche Auswirkungen hatte die Kommission 
auf die Konfiguration von Policy-Beratungsprozessen in der aktuellen Migrationspolitik? 

Trotz der großen (und stetig wachsenden) Bedeutung europäischer migration policies 
wählt diese Studie einen Fokus auf den nationalen Politikprozess und das politische System 
der Bundesrepublik. Dies geschieht aus drei Gründen: Erstens wird Migrationspolitik in 
entscheidenden Punkten weiterhin auf nationalstaatlicher Ebene entschieden. Obwohl die 
Lösung zentraler Fragen des Zuwanderungs- und Asylrechts nach der »Vergemeinschaf-
tung« der vormals intergouvernementalen Säule Justiz und Inneres einer europäischen 
Migrationspolitik erste Formen verliehen hat, bleiben vor dem Hintergrund von Souveräni-
tätsansprüchen die Einzelstaaten in wichtigen Bereichen regelungsbefugt.6 Zweitens spielen 
sich auch öffentliche Debatten zum Thema Migration ganz überwiegend unterhalb der EU-
Ebene ab. Hier gilt die Beobachtung, dass die politische Öffentlichkeit hinsichtlich fast 
aller bedeutsamen Politikfelder fortwährend nationalstaatlich basiert ist, selbst wenn die 
materielle Politik in Europa gestaltet wird: »All politics is national, but policy is supra-
national« (Krouwel 2004; vgl. Lahav 2004: 102ff.). Drittens schließlich steht die Politik-
feldbetrachtung wegen des abstrakten Hauptgegenstandes des Buches – dem Regieren mit 
Kommissionen – im engen Zusammenhang mit dem politischen System der Bundesrepu-
blik; eine Erweiterung auf die Europäische Union hätte im Hinblick darauf nicht nur wenig 
zusätzlichen Erkenntnisgewinn versprochen, sondern auch schlicht den Rahmen gesprengt. 

 
 

Politikwissenschaftlicher Ansatz 
 
Diese Untersuchung betont das Regieren und nähert sich dem Forschungsgegenstand daher 
aus der Perspektive der Regierungsforschung. Gemeinhin werden die Themenfelder der 
Regierungslehre bzw. Innenpolitik jedoch als Teil der vergleichenden Regierungs(system)-
lehre gefasst, die als zentrale Disziplin der politischen Wissenschaft angesehen werden 

                                                           
6 In Deutschland herrsche gar – so Cyrus und Vogel (2003: 24f.) – ein politischer Konsens darüber, der EU-Ebene 
keine Verantwortlichkeiten für die Migrationspolitik zu übertragen. Zur Persistenz der nationalstaatlichen Perspek-
tive in der Migrationspolitik vgl. Köppe (2002: 154ff.); Guiraudon und Lahav (2000); Lahav (2004: 8). Parkes und 
Angenendt (2009) beobachten bei den Entscheidungsprozessen in der EU-Migrationspolitik Tendenzen der Re-
Nationalisierung. 
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kann (vgl. Helms & Jun 2004a). Neben den Internationalen Beziehungen, der traditionell 
eigenständigen zweiten großen Säule der Politikwissenschaft, hat sich mit der Politikfeld-
analyse ein drittes disziplinäres Feld herausgebildet. Es weist zwar deutliche Bezüge zu den 
institutionell orientierten Forschungsagenden der vergleichenden Regierungslehre auf, kann 
jedoch nicht ohne Weiteres als einer ihrer Teilbereiche angesehen werden (vgl. ebd.: 14) – 
zu vielschichtig, wandelbar und volatil scheinen ihre Ausgangspunkte: die einzelnen Poli-
cies, die letztlich in ihrem Entstehen und ihrer Entwicklung immer auch maßgeblich als 
abhängige Variablen von übergeordneten Entwicklungen zu verstehen sind. Im Szenario 
der Fragmentierung der politologischen Disziplin lag denn auch ein großer Teil der Skepsis 
begründet, die der Policy-Forschung entgegengebracht wurde: Das »große Ganze« drohte 
über kleinteilige Politikfeldanalysen aus dem Blick zu geraten.7 

Die Anregungen zu einer klarer umrissenen politologischen Teildisziplin Regierungs-
forschung stammen aus den 1960er Jahren und wurden unter dem Stichwort (moderne) 
Regierungslehre insbesondere von Wilhelm Hennis (1964, 1965), Thomas Ellwein (1966, 
1970, 1976) und Emil Guilleaume (1965) vorgetragen. Ausgangspunkt ihrer Anregungen 
war der gewachsene Aufgabenbestand des Staates in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität und 
steigende Ansprüche an seine Leistungen. Im Zentrum der politischen Wissenschaft sollte 
ihrer Ansicht nach verstärkt das Wirken von Regierung und Verwaltung bei der funktionel-
len Erfüllung ihrer Aufgaben im sog. Leistungsstaat stehen: »Wie wird diese enorme Ma-
schinerie des modernen Produktions- und Verteilungsapparates am besten gesteuert?« 
(Hennis 1965: 429) Trotz zum Teil unterschiedlicher Nuancen ihrer Ansätze (vgl. dazu 
Wewer 1989: 15f.) war diesen Autoren damit eine weitere Orientierung gemeinsam, die als 
zentrales Element eines Perspektivenwechsels begriffen werden kann: Es ging ihnen »nicht 
mehr um die Struktur des Regierungsprozesses als vielmehr um das Regierungshandeln« 
(Hartwich 1990: 12; Herv.i.Orig.), wobei dieses in erster Linie normativ (nicht analytisch) 
gefasst wurde. Die besonders von Hennis betonte Empirieferne und Ausrichtung an norma-
tiv-ordnungspolitischen Kategorien machte die Regierungslehre anfällig für Kritik (vgl. 
Nehls 2002: 40, 124), die ihre Vertreter jedoch ihrerseits am Szientismus der Policy-
Analyse übten. Bis in die 1980er Jahre hinein polemisierte Hennis gegen eine »mitläuferi-
sche« Adaption der US-amerikanischen Policy Sciences und das »parvenühafte Neutöner-
tum, das die ›moderne‹, ›professionelle‹, ›harte‹, ›methodenbewußte‹, ›anspruchsvolle‹ […] 
Politikwissenschaft der ›traditionalistischen‹ Politikwissenschaft« gegenüberstelle (Hennis 
1985: 123). Andererseits war es auch eine gewisse Scheu vieler empirisch-analytisch arbei-
tender Politikwissenschaftler, das »Wertfreiheitspostulat« aufzugeben und (auch) normativ 
und historisch zu argumentieren, die der Herausbildung einer konsistenten Regierungslehre 
in Verbindung mit Policy-analytischer Forschung im Wege stand (vgl. Haungs 1990: 13f.). 
Dabei sprach sich die Regierungslehre Hennis’scher Prägung nicht etwa gegen die Hin-
wendung zu bestimmten Politikbereichen oder -feldern aus. Im Gegenteil: Er forderte auf 
Seiten der Politologen die Herausbildung »wissenschaftlich begründeter Kenntnisse« in 
»politisch bedeutsamen Materien« – also nichts anderes als Policy-Kompetenz – um die 
damit verbundenen staatlichen Aufgaben als Leitfaden für die Analyse politischen Han-
delns zu nutzen (vgl. Hennis 1965: 431f.). »Was wir brauchen, ist eine an den Staatsaufga-
ben einerseits, am Instrumentarium ihres Erkennens, Beschließens, Ausführens, Nachkon-

                                                           
7 vgl. dazu z.B. die ausführlichen Diskussionen auf dem 1. Wissenschaftlichen Symposium der Deutschen Verei-
nigung für Politische Wissenschaft am 22./23. November 1984 in Hannover (Hartwich 1985). 
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trollierens andererseits orientierte Phänomenologie des gesamten Willensbildungs- und 
Regierungsprozesses.« (ebd.: 432) 

Diese Sichtweise konnte sich allerdings nicht durchsetzen, so dass die »moderne« Re-
gierungslehre ein »unvollendetes Projekt der deutschen Politikwissenschaft« blieb (vgl. 
Nehls 2002). Auch der Anspruch ihrer Begründer, die Regierungslehre als Didaktik zu 
verankern – Hennis publizierte im Anhang seines wegweisenden Aufsatzes auch ein uni-
versitäres Curriculum (vgl. Hennis 1965: 438ff.) – blieb weitgehend unerfüllt. Noch un-
längst beklagte Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker in dieser Hinsicht ein Deside-
rat: Es gebe keine universitären Institute für die Lehre und Erforschung des Regierens.8 

Einen Rekurs auf die Vertreter der »modernen« Regierungslehre der 1960er Jahre hat 
die deutsche Politikwissenschaft erst knapp 25 Jahre später vollzogen, als Regieren erneut 
zum Interessenschwerpunkt der Forschung wurde. Die seit Beginn der 1990er Jahre prakti-
zierte Regierungsforschung hat in diesem Sinne bereits wesentliche Fortschritte bei der 
Lückenschließung zwischen normativ-theoretischem Anspruch und Empirie bzw. Praxis-
orientierung erzielt, auch wenn sich darüber eine explizite Theorie des Regierens (noch) 
nicht herausgebildet hat (vgl. Korte 2001: 515; Nehls 2002: 41). 

Die Aufgabe der Regierungsforschung soll im Rahmen dieses Buches verstanden wer-
den als umfassende Beschreibung und Analyse gouvernementaler politics-Prozesse. Der 
Ansatz betont die Perspektiven, Ziele, Intentionen und leitend-steuernden Handlungen der 
Regierungsspitze unter angemessener Berücksichtigung der zahlreichen weiteren Akteure 
und Einflussvariablen des politischen Systems.9 Dabei gilt es einen gewichtigen Vorbehalt 
zu berücksichtigen: Eine Forschungsperspektive, die sich einer »prioritäre[n] Betrachtung 
der Regierung« verschreibt und die »zunehmende Exekutivlastigkeit des politischen Pro-
zesses nachzuweisen« trachtet (Korte & Fröhlich 2004: 12), gerät u.U. in ein Dilemma. Sie 
läuft Gefahr, der Exekutive bereits ex ante erhebliche Macht- bzw. Steuerungskompetenzen 
einzuräumen – und damit einen möglichen Teil des Ergebnisses der eigentlichen Forschung 
als gegeben vorwegzunehmen (vgl. Nehls 2002: 12f.).10 

Wie weit der bestimmende Einfluss der Regierungsspitze bei der Gestaltung staatli-
cher Politik geht, wird zudem in jedem Politikfeld und personeller Konstellation unter-
schiedlich sein. Daher ist die ergänzende Perspektive der Politikfeldforschung, die in ihrer 
Ausrichtung hinreichend offen dafür ist, ggf. auch dazu konträre Ergebnisse hervorzubrin-
gen bzw. die Komplexitäten eines von der Regierung gesteuerten Reformprozesses »realis-
tisch« zu erfassen, von besonderer Bedeutung. Die Policy-Perspektive als Zugang verfügt 
                                                           
8 Es scheint, als habe der innovative Hennis des Jahres 1965 dem Weizsäcker des Jahres 2004 souffliert, als dieser 
in einer großen Wochenzeitung schrieb: »In der politischen Wissenschaft haben wir schöne und bedeutende Spezi-
alinstitute, zum Beispiel für den Fernen Osten oder den Orient, für Frankreich oder Amerika. Aber für das Kern-
stück der Politik, die Lehre und Praxis vom Regieren im modernen Staat, warten wir noch immer auf die notwen-
digen Angebote unserer großen Universitäten« (Die Zeit Nr. 10 vom 27. Februar 2003: 11). Mittlerweise scheint 
diese Kritik entkräftet: In den letzten Jahren wurde mehrere Institute gegründet, die Verwaltungs- und Politikwis-
senschaft in der geforderten Weise praxisorientiert zu vereinen scheinen – so etwa in Berlin (Humboldt Viadrina 
School of Governance, Hertie School of Governance), Duisburg-Essen (NRW School of Governance), Erfurt 
(Willy Brandt School of Public Policy) und Potsdam (Graduate School of Modern Governance). 
9 Ansatz soll hier – Nohlen und Schultze (1994) folgend – als spezifische, regelorientierte Herangehensweise an 
den Forschungsgegenstand verstanden werden, die verschiedene Elemente der vertikalen Anordnung von Theorie, 
Methode und Forschungstechnik kombiniert. 
10 Freilich gründete genau umgekehrt die Kritik derjenigen Renegaten innerhalb der deutschen Politikwissenschaft, 
die eine stärker exekutivzentrierte Regierungslehre einforderten, gerade auf dem Vorwurf, die Mitbestimmungs- 
und Verhandlungsprozesse des politischen Prozesses würden in der »Demokratiewissenschaft« Politologie überbe-
tont (vgl. Hennis 1965: 427). 
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über zwei herausragende Eigenschaften: Zum einen »denkt« sie politische Prozesse vom 
Politikfeld her bzw. gewinnt zentrale Erkenntnisse aus der Betrachtung des Zustandekom-
mens oder Wandels einzelner Policies. Zum anderen liegt ein Fokus auf dem Einfluss von 
semi- und nichtstaatlichen Akteuren in politischen Entscheidungsprozessen innerhalb eines 
als relativ stabil konzeptualisierten Prozessablaufes (dem Politikzyklus) bzw. auf den multi-
polaren, themenbezogenen Netzwerken ihrer Genese (den Policy-Netzen; vgl. grundlegend 
Schubert 1991: 69). In diesem Sinne erlauben es Policy-Fallstudien, den Verlauf politischer 
Entscheidungen zu rekonstruieren und an Hand des empirischen Materials Hypothesen oder 
Theorien über die Funktionsweise des politischen Systems zu überprüfen. Stehen dabei 
neue Prozesse, Akteure oder Institutionen im Zentrum der Betrachtungen, kommt ihnen 
zusätzlich eine hypothesengenerierende Funktion zu (vgl. Bandemer & Cordes 1989: 297).  

Die Policy-Orientierung der Studie impliziert also eine »empiristische« Herangehens-
weise an Regierungs- und Politikprozesse. Die im Verlauf der Zuwanderungsgesetzgebung 
2001-2004 geradezu offensichtlich zu Tage getretenen Erscheinungen der Wettbewerbs- 
und Verhandlungsdemokratie schärfen den Blick für die Funktionslogiken des politischen 
Systems: das Zusammenspiel der politisch-administrativen Strukturen und der Einfluss 
institutioneller Veto-Spieler oder neokorporatistischer Interessenvertreter bei der politi-
schen Willensbildung vor der Grundmelodie des parteipolitischen Widerstreits. 

Zentrale Prämissen der Regierungsforschung, die auf die moderne Regierungslehre 
zurückgehen, bilden hingegen eine Art »epistemologischen Überbau«: die stetige analyti-
sche Reflexion von Tun und Lassen der Regierungsspitze, d.h. ihrer Ziele und Intentionen 
vor dem Hintergrund des Machterhalts, der Orientierung an gemeinwohlpolitischer Ver-
antwortung und wahltaktischer Responsivität, demokratischer Legitimitätserfordernisse 
sowie ihres Policy-Programms. Zur Regierungsforschung gehört demnach auch der Poli-
cymaking-Aspekt. Hier schließt sich der Kreis zur Politikfeldanalyse, die politisches Han-
deln, Entscheidungsprozesse und Interessenauseinandersetzungen stets im Hinblick auf die 
Herstellung einer bestimmten Politik in einem Feld beleuchtet. Die differenzierte Perspek-
tive der Regierungsforschung scheint damit im Übrigen in ihrer Handlungsorientierung und 
ihren Gegenständen durchaus konform zu gehen mit der elegant-holistischen Definition 
Thomas Dyes zur Politikfeldforschung: Policy analysis »is concerned with what govern-
ments do, why they do it, and what difference it makes.« (Dye 1978: 3) Durch die Akzentu-
ierung des Regierens werden einer sektoralen Policy-Untersuchung gewisse Leitlinien vor-
gegeben, die deren Ablösung von den »traditionellen« Fragestellungen der Disziplin – 
Macht, Legitimität, Institutionen unter Verankerung normativer Leitbilder – entgegen wir-
ken können. Denn die Politikwissenschaft steht diesbezüglich vor hohen Anforderungen: 

 
Wenn sie ihre Identität nicht verlieren will, darf sie nicht nur beschreiben und erklären wollen, was ohnehin 
geschieht, sondern sie muß […] auch beurteilen können, ob und wie das Geschehende auf eine Verbesse-
rung oder Verschlechterung der Verhältnisse hinausläuft – und sie muß im Prinzip auch sagen wollen, ob 
und in welcher Richtung Verbesserungen zu finden wären, die nicht im Widerspruch zu unserer empirischen 
Kenntnis der Funktionsweise politischer Systeme stehen. (Scharpf 1991: 623f.) 

 
Zu analytischen Zwecken wird im Folgenden auf die aus dem anglo-amerikanischen 
Sprachgebrauch adaptierte Trias zum Politik-Begriff zurückgegriffen (vgl. statt vieler Rohe 
1994: 61ff.; Schubert 1991: 26f., 54). Demnach bezieht sich Policy auf die inhaltlichen 
Dimensionen von Politik, ihre »materiellen« Programme. Politics bezeichnet die prozessua-
len Aspekte des Politischen, also die Willensbildungsprozesse und meist konflikthaften 
Akte des Entscheidens und »Politikmachens« im Wettbewerb um Macht und Einfluss. Der 
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Begriff Polity hingegen zielt auf strukturelle Handlungsrahmen der Politik, etwa die verfas-
sungsmäßige Ordnung. Diese didaktisch sinnvolle Dreiteilung gilt jedoch für die empirisch-
praktische Politikforschung als nicht zielführend (vgl. Schmid, G. 1985: 181f.). Vielmehr 
werden die Schnittmengen von Policy, Politics und Polity betont, die es »im Sinne einer 
systematischen, nachprüfbaren, empirischen und theoretischen Bezügen gegenüber sensib-
len, integrierenden Analyse« zu untersuchen gelte: »Politikwissenschaft heißt die Parole« 
(Schmidt 1985: 141f.; Herv.d.Verf.; vgl. Windhoff-Héritier 1985: 196f.) 

Diese Sichtweise findet auch auf dieses Buch Anwendung, wenngleich die Polity-
Ebene selten explizit gemacht wird, sondern eher unterschwellig im fortgesetzten Bezug 
zum grundgesetzlichen Rahmen und den das Regierungshandeln kanalisierenden Ge-
schäftsordnungen deutlich wird. Im weitesten Sinne handelt es sich somit um eine gouver-
nemental ausgerichtete »politics of migration policy«-Analyse. 

 
 

Government versus Governance? 
 
Im Hinblick auf das bisher Gesagte erscheint der schillernde, seit Anfang der 1990er Jahre 
gebräuchliche Begriff Governance geradewegs dafür zugeschnitten, als Referenzpunkt zur 
Analyse moderner Regierungsprozesse zu dienen. Denn Governance hat – darin ähneln sich 
die meisten Konzeptualisierungen – mit dem Zusammenspiel von gesellschaftlichen bzw. 
privaten Akteuren auf der einen Seite und staatlichen Akteuren auf der anderen Seite zu 
tun, wobei weniger eindirektionale Entscheidungen als vielmehr horizontale Kooperationen 
zu beobachten sind. Außerdem hat sich Governance in der politikwissenschaftlichen Debat-
te gerade auch in Abgrenzung zu »Government« entwickelt (vgl. Blumenthal 2005: 1151), 
konstituiert also ein Spannungsverhältnis gegenüber der »Regieren«-Perspektive. Daher 
kommt eine Studie über modernes Regieren nicht um eine Auseinandersetzung mit dem 
beliebten Anglizismus herum. 

Governance-Perspektiven betonen die veränderte Rolle staatlichen Handelns, richten 
den Fokus auf Interdependenzen zwischen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Akteuren und betrachten dabei breiter angelegte und teilweise enthierarchisierte Pro-
zesse der Kommunikation und Verhandlung (vgl. Ruhl, Schneider, Träger u.a. 2006: 17). 
Governance kennzeichnet einerseits analytische Forschungsperspektiven, aus der Verände-
rungen staatlichen, zwischenstaatlichen bzw. staatlich-gesellschaftlichen Handelns be-
schrieben und analysiert werden, andererseits normative Ansätze, in denen vorgegeben 
wird, wie politische Prozesse zwischen Staat und Gesellschaft gestaltet werden sollten.  

Die Governance-Debatte der letzten Jahre bietet einerseits Anschauungsmaterial für 
die Vielschichtigkeit und Progressivität politikwissenschaftlicher Terminologie. Anderer-
seits stellt sie auch ein Beispiel für die inflationäre Nutzung bzw. Bedeutungs-
»Zerfaserung« eines Modebegriffes dar (vgl. Benz 2004a; Jann 2005: 21f.). Die Governan-
ce-Literatur ist praktisch nicht mehr zu überblicken.11 Auch eine eindeutige Begriffsdefini-
tion zu geben erscheint unmöglich, wird Governance doch inzwischen in den unterschied-
lichsten Kontexten und für die verschiedensten »politisch-geografischen« Ebenen genutzt: 
die globale, die europäische, die nationalstaatliche und die regionale (vgl. Pierre & Peters 
2000: 75ff.). Zudem bleibt Governance nicht auf die politologische Disziplin beschränkt, 
sondern fungiert als interdisziplinärer Brückenbegriff (vgl. Keersbergen & Waarden 2004; 
                                                           
11 vgl. Übersichten in folgenden Bänden: Bang (2003); Benz (2004, 2007); Blumenthal (2005); Schuppert (2005). 
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Schuppert 2005: 371ff.). Durch die Breite seiner Anlage und die Vielzahl der Anliegen, die 
es impliziert, tendiert Governance also dazu, ein catch-all-Begriff zu sein, der letztlich 
wenig Konkretes beinhaltet. Je nach Auslegung werden sogar durchaus gegenläufige oder 
gar widersprüchliche Elemente als Ausdruck von Governance interpretiert (vgl. Ruhl, 
Schneider, Träger u.a. 2006: 16). Rod Rhodes, der den Wandel des britischen Regierungs-
systems hin zu Politikentwicklung in Netzwerken früh als »governing without government« 
analysiert hat (Rhodes 1996), stellt daher sogar die generelle Brauchbarkeit des Governan-
ce-Begriffs infrage: »It has too many meanings to be useful.« (Rhodes 1997: 15) 

Ob und inwieweit es auf der Ebene von Zentralregierungen tatsächlich »Meta-Gover-
nance« gibt und wer dabei die entscheidenden Akteure sind, gilt als weitgehend offene 
Forschungsfrage (vgl. Jann 2005: 39f.). Im nationalen Bezugsrahmen wird heute meist dort 
von Governance gesprochen, wo früher von Regieren und Verwalten (public administra-
tion) die Rede war. Es geht um »non-traditional mixtures of the public and the private sec-
tor« (Kooiman 1993: 1). Arthur Benz bezeichnet das Governance-Konzept besonders für 
enthierarchisierte Prozesse der kooperativen Verwaltung als geeignet (vgl. Benz 2003). 
Hier kommt Governance das Paradigma des Neuen Steuerungsmodells (vgl. Naschold & 
Bogumil 1998; Jann, Röber & Wollmann 2006) am nächsten, wobei die Praxis dieser Er-
neuerungsbewegung öffentlicher Verwaltung bisher meist auf kommunale Gebiets-
körperschaften beschränkt geblieben ist (Grande & Eberlein 1997: 9). 

Ist nun an die Stelle von Regieren verstanden als Government im Nationalstaat inzwi-
schen Governance getreten? Handelt es sich um einander entgegengesetzte Begriffe (vgl. 
Benz 2004a: 17f.)? Diese Frage muss im Hinblick auf die politische Führung auf Bundes-
ebene sowie das dort initiierte Policymaking in mehrfacher Hinsicht relativiert oder zumin-
dest differenziert erörtert werden. Denn das Verhältnis von Regieren als Government und 
Regieren als Governance gilt weiterhin als ungeklärt (vgl. Bröchler & Blumenthal 2006: 
16ff.) Politikfeldorientierte Publikationen, die sich der Governance-Terminologie bedienen, 
legen keine ersichtliche Konzeptualisierung vor, nach der Governance einen grundlegenden 
Perspektivwechsel induziert (vgl. z.B. Green & Paterson 2005). Im Hinblick auf das Regie-
ren innerhalb dieser Studie scheinen nationalstaatliche Ansätze von Governance daher 
ungenügend konzeptualisiert, um sie für eine qualitative Falluntersuchung operationalisier-
bar zu machen. Die Erzeugung verbindlicher Entscheidungen vermittels verfassungsrechtli-
cher Institutionen bleibt dominant, gerade im Hinblick auf die Gesetzgebung.  

Der Begriff des Regierens im Sinne von Government wird durch die geschilderten 
Veränderungen also keineswegs obsolet. Verstünde man Regieren als rein hierarchie-
basiertes, nationalstaatsbezogenes Herbeiführen kollektiv verbindlicher Entscheidungen 
innerhalb eines ganz bestimmten »Systemtypus’«, so würde ihm in der Tat ein anachronis-
tischer Beigeschmack anhaften; zu wenig scheint er auf die Verhältnisse der »entstaatlich-
ten« – europäisierten, globalisierten – Politik anwendbar (vgl. Ellwein 1992; Kohler-Koch 
1993). Bei differenzierter Betrachtung und unter Bemühung um genauere Begriffsklärung 
kann man indes seine Daseinsberechtigung nicht leugnen: Der »regierte« bzw. »regierende« 
Nationalstaat bleibt die primäre Bezugsgröße im internen, kollektiven politischen Ver-
ständnis und den damit verbundenen Einstellungen der meisten westlichen Gemeinwesen 
(vgl. Krouwel 2004). Jenseits von sich selbst organisierenden Netzwerken bedarf es außer-
dem auch in Governance-Prozessen koordinierender Führungsqualitäten und gezielter Steu-
erungstätigkeiten politischer Repräsentanten. Zu deren Analyse bietet sich weiterhin eine 
staatsbezogene Perspektive an (vgl. Pierre & Peters 2000). Das bedeutet: Government und 


